
Planfeststellungsunterlage
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Quickborn, 28.11.2023

Schleswig-Holstein Netz AG

Nutzung der Zufahrten von Straßen des überörtlichen Verkehrs
Nutzung bzw. Neuanlegung von Zufahrten von Kreis-, Landes-,  Bundesstraßen und Autobahnen

bestehende oder neue Zufahrten Stand: 28.11.2023

die vorübergehend oder dauerhaft zur Herstellung der Leitung genutzt werden  geändert: 17.04.2024

BW- 

Nr.
lfd. Nr.

Straßenbaulastträger /

zuständige Behörde
Straße Belag

dauerhaft / 

temporär

bestehende Zufahrt / 

neue Zufahrt
Ausbauart Neubaumast Rückbaumast Bemerkungen Gemarkung

Z 01

Bundesstraßenverwaltung

Zuständig:

Landesbetrieb Straßenbau und 

Verkehr - Schleswig-Holstein

B76

(Bundesstraße)
Asphalt temporär  bestehende Zufahrt 82A Neubaumast Trent

Bundesstraßen

110-kV-Freileitung UW Trent - UW Trenter Berg

Zufahrtenverzeichnis - Anlage 3.3.2


